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 Veröffentlicht am 05.12.1975

Norm

ABGB §835 C

Rechtssatz

Erweist sich die von der Mehrheit beschlossene Maßnahme als o6enbar vorteilhaft, so kann auch der überstimmte

Miteigentümer anteilsmäßig zur Aufbringung des hiezu erforderlichen Kapitals ( zB durch Verpfändung seines

Miteigentumsanteiles für ein aufzunehmendes Darlehen ) herangezogen werden, sofern er wirtschaftlich zumindest

einen gleichgroßen Wert erhält.
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